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Gedankensplitter
„Nicht gelöste Probleme, Anregungen für neue Lösungen“

Die Abwendbarkeit von Ereignis oder Folge
Die ÖNORM B 2110 ordnet Ereignisse, die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar wa-
ren und vom Werkunternehmer nicht in zumutbarer 
Weise abzuwenden sind, der Sphäre des Werkbestellers 
zu. Nun wird mitunter besonders darauf hingewiesen, 
dass die Unabwendbarkeit für das Ereignis und nicht 
dessen Folgen gegeben sein muss. Tatsächlich ist aber 
ein unabwendbares Ereignis mitunter Auslöser eines an-
deren Ereignisses und der Unterschied zwischen Ereig-
nis und Folge kann völlig verschwinden. Starkregen ist 
sicher ein unabwendbares Ereignis. Das Ansteigen des 
Wasserpegels eines Flusses und die damit verbundene 
allgemeine Überschwemmung ebenso. Die Über-
schwemmung der Baugrube, welche sich aufgrund der 
allgemeinen Überschwemmung ergibt, ist nun ebenfalls 
ein Ereignis, allerdings eines, das sich vielleicht sehr 
wohl abwenden lässt. Die Argumentation, der Starkre-
gen sei ein unabwendbares Ereignis, weshalb eine Über-
flutung der Baugrube jedenfalls der Sphäre des Bestel-
lers zuzuordnen ist, ist aus diesem Grunde verfehlt. Eine 
Unterscheidung zwischen Abwendbarkeit eines Ereig-
nisses und Abwendbarkeit der Folgen dieses Ereignisses 
ist daher wohl nicht sinnvoll.� Hermann Wenusch

Die Treuhänderpflichten des § 9 BTVG
§ 12 Abs 4 iVm § 9 Abs 3 BTVG verpflichtet den Treu-
händer im Fall des Bauträgervertragsmodells der grund-
bücherlichen Sicherstellung, die vertraglichen und 
grundbuchsrechtlichen Voraussetzungen, insbesondere 
das Vorhandensein von Freistellungsverpflichtungen der 
Hypothekargläubiger zu prüfen und den Erwerber bei 
der Einhaltung des Ratenplans durch Überwachung des 
Baufortschritts zu unterstützen. Die Anmerkung der 
Einräumung von Wohnungseigentum gemäß § 40 Abs 2 
WEG 2002 stellt im Rahmen dieses Sicherungsmodells 
der grundbücherlichen Sicherstellung jedoch noch keine 
ausreichende Sicherung des Erwerbers dar, sodass eine 
Weiterleitung oder Auszahlung von Treuhandbeträgen 
lediglich aufgrund der Anmerkung der Einräumung von 

Wohnungseigentum gegen § 12 Abs 4 BTVG verstößt. 
Erst wenn entsprechende Freistellungsvereinbarungen 
vorliegen, darf der Treuhänder Treuhandbeträge aus-
zahlen. 
Doch wann genügt eine Freistellungserklärung den An-
forderungen des § 9 Abs 3 BTVG? „Zwischen dem Hy-
pothekargläubiger und dem Bauträger muss zugunsten 
des Erwerbers vereinbart sein, dass die Liegenschaft 
oder der Anteil des Erwerbers freigestellt wird.“, heißt 
es dazu im Gesetz. Laut OGH „versteht [es] sich von 
selbst, dass die nach § 12 Abs 4 BTVG vom Treuhänder 
zu prüfende Freistellungsverpflichtung des Hypothekar-
gläubigers jedenfalls als solche durchsetzbar sein muss, 
also letztlich den Hypothekargläubiger zur Einwilli-
gung in die Löschung in grundbuchsfähiger Form ver-
pflichten muss (vgl RV 312 BlgNR 20. GP 21; AB 450 
BlgNR 20. GP 3). Die ausreichende Bestimmtheit einer 
solchen Verpflichtung ist an allgemeinen rechtsgeschäft-
lichen Grundsätzen zu messen (vgl RIS-Justiz RS0013954; 
RS0014693 [T5]; RS0014692; RS0017827)“. Ob § 9 
Abs 3 BTVG hingegen zwingend das Vorliegen einer 
Aufsandungserklärung verlangt, lässt der OGH weiter-
hin offen. 
Zudem ist nicht endgültig geklärt, wie mit jenen Leis-
tungen des (insolventen) Bauträgers umzugehen ist, die 
über den letzten bestätigten Baufortschritt hinaus er-
bracht wurden, die nächste Baufortschrittsstufe aber 
gerade noch nicht erreicht wurde. In einem solchen Fall 
besteht mangels Baufortschrittsbestätigung keine fällige 
Forderung, die den Treuhänder zur Auszahlung des 
Treuhandbetrages ermächtigen würde. Der Erwerber ist 
aber aufgrund der vom Bauträger (noch) erbrachten 
Leistungen bereichert, und erwirbt, da entsprechende 
Freistellungsvereinbarungen vorzuliegen haben, lasten-
freies Eigentum.
Es bleibt sohin weiterhin dem Treuhänder überlassen, 
welche Bedeutung er bloß obligatorischen Freistellungs-
vereinbarungen im Hinblick auf die sich für ihn daraus 
allenfalls ergebenden Konsequenzen zumisst und wie er 
in Fällen wie dem oben beschriebenen agiert.
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